
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/6/18 3Ob2032/96m,
4Ob5/10d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1997

Norm

BauRG §1

BauRG §8

GBG §10

Rechtssatz

Das Baurecht kann zwar in bestimmten Quoten von mehreren Personen erworben werden, die Baurechtseinlage

selbst kann aber nur als Ganzes und nicht bloß für eine bestimmte Quote gelöscht werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 2032/96m

Entscheidungstext OGH 18.06.1997 3 Ob 2032/96m

Veröff: SZ 70/114

4 Ob 5/10d

Entscheidungstext OGH 23.02.2010 4 Ob 5/10d

Auch; Beisatz: Die Löschung des Baurechts erfolgt durch Löschung der gesamten Baurechtseinlage. (T1)
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